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Wahl des Vorstandes des Stadtfeuerwehrverbandes (SFV) Dresden e. V. 
Aufforderung zur Abgabe von Wahlvorschlägen 
 
 
Liebe Kameradinnen und Kameraden,  
 
im Jahr 2026 endet die Amtszeit des jetzigen Vorstandes unseres SFV Dresden e. V. und Neuwahlen 
stehen an. Die Wahl ist auf der Grundlage der im Februar 2025 neu erlassenen Wahlordnung des SFV 
Dresden e. V. durchzuführen. Die Vorstandsfunktionen werden grundsätzlich für eine Amtszeit von 
fünf Jahren gewählt. Verantwortlich für die Vorbereitung der Wahl ist der Verbands-vorsitzende.  
 
Als Termin der nächsten Verbandsdelegiertenversammlung (VDV), zu der auch die Vorstandswahlen 
durchgeführt werden sollen, wurde Freitag, der 30. Januar 2026, bestimmt (bisherige Planung).          
 
Entsprechend Punkt 4 der SFV-Wahlordnung erfolgt spätestens 16 Wochen vor der Verbandsdelegier-
tenversammlung die Aufforderung, Vorschläge für die Wahl der Vorstandsfunktionen einzureichen. 
Die Wahlvorschläge müssen zwölf Wochen vor dem Wahltermin schriftlich beim Verbandsvorsitzen-
den eingereicht werden. Vorschlagsberechtigt sind die Mitglieder des Vorstandes und die ordentli-
chen Mitglieder des SFV Dresden e. V. Ich bitte um Beachtung, dass nur Personen vorgeschlagen und 
gewählt werden können, welche dem Kreis der ordentlichen Mitglieder nach § 3 Abs. 1 unserer Sat-
zung angehören. 
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Sehr geehrte Kameradinnen und Kameraden, 
 
ich fordere hiermit die ordentlichen Mitglieder des SFV Dresden e. V. fristgemäß auf, Vorschläge für 
die Wahl folgender Funktionen des Verbandsvorstandes abzugeben: 
 

- der oder des Verbandsvorsitzenden; 
- von Stellvertreterinnen oder Stellvertretern (mindestens drei und maximal fünf);  
- der Kassenwartin oder des Kassenwartes; 
- der Schriftführerin oder des Schriftführers.  

 
Die Wahlvorschläge sind schriftlich und formlos beim Verbandsvorsitzenden bis zum  
Freitag, den 7. November 2025, einzureichen.  
 
Die Vorschläge sollen mindestens folgende Angaben enthalten: Vorname, Familienname, Geburtsda-
tum, wenn vorhanden Dienstgrad und Bezeichnung der jeweiligen Organisationseinheit des Am-
tes/Feuerwehr/Stadtteilfeuerwehr/Abteilung, in welcher die Vorgeschlagenen Mitglied sind. Des 
Weiteren ist die Funktion aufzuführen, für die sich die/der Betreffende im Vorstand bewirbt.  
 
Zur besseren Verdeutlichung der Aufgaben und aktuellen Zuständigkeiten der Vorstandsmitglieder 
sind diesem Schreiben Aufgabenbeschreibungen beigefügt.  
 
Für Rückfragen stehe ich persönlich und alle Vorstandsmitglieder gern zur Verfügung.  
 
Mit kameradschaftlichen Grüßen  
 

 
BD aD Carsten Löwe 
Vorsitzender 
Stadtfeuerwehrverband Dresden e. V.  
 
Anlage 
- Aufgabenbeschreibungen Vorstandsmitglieder 


